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Wahlbekanntmachung 
1. 

Am 26. Mai 2019  findet in der Bundesrepublik Deutschland die 
 

Wahl zum Europäischen Parlament statt. 
 

Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr. 
 
 
2.   Die Gemeinden des Amtes Südangeln bilden jeweils einen Wahlbezirk. 
 
Die Wahlräume werden wie folgt eingerichtet; 
(die nachfolgend „fett gedruckten“ Wahlräume sind barrierefrei zu erreichen):  
 
Gemeinde Böklund   Amtsverwaltung Südangeln, Toft 7 
Gemeinde Brodersby-Goltoft:  Gemeindehaus, Missunder Fährstraße 17 
Gemeinde Havetoft   Gaststätte „Hovtoft Krog“, Stenderuper Straße 8 
Gemeinde Idstedt   Gaststätte „Zur Alten Schule“, Schulberg 2 
Gemeinde Klappholz  Bürgerhaus, Dorfstraße 9 
Gemeinde Neuberend  Feuerwehr- und Gemeindehaus, Mittelreihe 70 
Gemeinde Nübel   Grundschule -Mehrzweckraum-, Schulstr. 2 
Gemeinde Schaalby   Bürgerraum in der Boy-Lornsen-Schule, Schulstr. 8 
Gemeinde Stolk   Gaststätte „Zum Goldenen Stern“, Hauptstraße 6 
Gemeinde Struxdorf   Dörps- un Schüttenhuus, Hollmühle 37 
Gemeinde Süderfahrenstedt  Landgasthof „Zum Langsee“, Lindenstraße 1 
Gemeinde Taarstedt   Dorfgemeinschaftsraum, Hauptstraße 18 
Gemeinde Tolk   Grundschule -Vorraum-, Eckernförder Straße 37 
Gemeinde Twedt   Bürgerhaus, Alte Landstraße 7 
Gemeinde Uelsby   Dorfhaus, Alter Schulhof 1 
 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 20. April – 05.Mai 
2019 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag um 
15:00 Uhr im Gebäude der Amtsverwaltung Südangeln, 24860 Böklund, Toft 7, Sitzungssaal, 
zusammen. 
 
 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis, 
Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des 
Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und 
ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr 
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Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und 
rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die 
Kennzeichnung. 
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab,  
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes  
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie 
 gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden. 
 
 
4.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
 
5.  Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis, in dem der Wahl-
schein ausgestellt ist,  
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in 
verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens 
am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 
 
 
6.  Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das 
gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des 
Europawahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; 
der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
Auskünfte zu Hilfsmitteln für blinde und sehbehinderte Wähler/innen erhalten Sie 
unter der Telefonnummer: 0451/4085080 (BSVSH, info@bsvsh.org). 
 
 
 
Böklund, den 09. Mai 2019    Amt Südangeln   

Der Amtsdirektor als Gemeindebehörde 
       gez. Albert 
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Bekanntmachung 
über das Ausscheiden eines Gemeindevertreters und 

das Nachrücken einer Gemeindevertreterin  
in der Gemeinde Stolk 

 
 

 
Für den aus der Gemeindevertretung Stolk ausgeschiedenen Gemeindevertreter der 
SPD Stolk, Herrn Arnd Schodder, stelle ich hiermit gem. § 44 Abs. 3 des Gemeinde- 
und Kreiswahlgesetzes das  
 
 

Nachrücken der Listenbewerberin der SPD Stolk 
Frau 

Edith Hensel 
Nordring 5 
24890 Stolk 

 
in die Gemeindevertretung Stolk fest. 
 
 
Ich weise darauf hin, dass nach § 44 Abs. 3 in Verbindung mit § 38 des Gemeinde- 
und Kreiswahlgesetzes jede/r Wahlberechtigte der Gemeinde Stolk das Recht hat, 
gegen diese Feststellung Einspruch einzulegen. Der Einspruch ist binnen eines 
Monats nach dieser Bekanntmachung bei mir schriftlich oder zur Niederschrift in 
24860 Böklund, Toft 7, zu erheben. 

 
 
 
Böklund, den  9. Mai 2019 

 
 
 
 
Amt Südangeln 
Der Gemeindewahlleiter  
Im Auftrag 
 
gez. Möller 
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Gemeinde Klappholz 
Die Bürgermeisterin  

 

 
 
 

 
Gemeinde Klappholz * Postfach 11 52 * 24858 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einladung  

 

zur Sitzung der Gemeindevertretung Klappholz 
 
 

Sitzungstermin: Mittwoch, 22.05.2019, 20:00 Uhr 

Ort, Raum: Bürgerhaus, Dorfstraße 9, 24860 Klappholz 

 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 
Tagesordnung  

      

2. Bebauungsplan Nr. 3 "Dorfstraße" 
hier: Aufstellungs-, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss  

VO/2019/1688 

3. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines 
städtebaulichen Vertrages  

VO/2019/1670 

4. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von 
Planungsleistungen zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes  

VO/2019/1664 

5. 5. Änderung des Flächennutzungsplanes   
hier: Aufstellungsbeschluss  

VO/2019/1713 

6. Bericht der Bürgermeisterin        

7. Bericht der Ausschussvorsitzenden        

8. Einwohnerfragestunde        

9. Verschiedenes        

 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
gez. Dörte Albrecht 
Bürgermeisterin 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Bürgermeisterin 04603 594 
 
Böklund, den 09.05.2019 
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Gemeinde Nübel 
Der Bürgermeister  

 

 
 
 

 
Gemeinde Nübel * Postfach 11 52 * 24858 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einladung  

 

zur Sitzung der Gemeindevertretung Nübel 
 

Sitzungstermin: Mittwoch, 22.05.2019, 19:30 Uhr 

Ort, Raum: Dörpshuus in Berend, Dorfstraße 30, 24881 Nübel 

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 
Tagesordnung  

      

2. Bericht des Bürgermeisters        

3. Einwohnerfragestunde        

4. Berichte der Ausschussvorsitzenden        

5. Beratung und Beschlussfassung über Nachträge zur Baumaßnahme 
"Erweiterung der Kindertagesstätte" in Nübel  

VO/2019/1712 

6. Beratung und Beschlussfassung über einen Finanzierungsantrag  VO/2019/1685 

7. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages zwischen dem Amt Südangeln und den 
Gemeinden Havetoft, Idstedt, Neuberend, Nübel, Schaalby, Taarstedt, 
Tolk und Twedt sowie dem Schulverband Auenwaldschule Böklund über 
den Einsatz und Finanzierung des Amtsbauhofes Südangeln  

VO/2019/1674 

8. Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe von 
Sanierungsarbeiten an der Boy-Lornsen-Schule in Nübel  

      

9. Verschiedenes        

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil 

10. Grundstücksangelegenheiten        

Öffentlicher Teil 

11. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse        

 
Jürgen Augustin 
Bürgermeister 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Bürgermeister 04621 56 66 
 
Böklund, den 09.05.2019 
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Gemeinde Twedt 
Der Bürgermeister  

 

 
  
 

 
Gemeinde Twedt * Postfach 11 52 * 24858 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einladung  

 
 

zur Sitzung der Gemeindevertretung Twedt 
 
 

Sitzungstermin: Mittwoch, 22.05.2019, 20:00 Uhr 

Ort, Raum: Bürgerhaus, Alte Landstraße 7, 24894 Twedt 

 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 
Tagesordnung  

      

2. Einwohnerfragestunde        

3. Bericht des Bürgermeisters        

4. Berichte der Ausschussvorsitzenden und Delegierten        

5. Wahl eines bürgerlichen Mitgliedes im Ausschuss für Kultur, Jugend 
und Sport  

      

6. Aufstellung eines Flächennutzungsplan   
hier: Aufstellungsbeschluss  

VO/2019/1682 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Erarbeitung eines 
Orts(kern)entwicklungskonzeptes  

VO/2019/1668 

8. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages zwischen dem Amt Südangeln und den 
Gemeinden Havetoft, Idstedt, Neuberend, Nübel, Schaalby, 
Taarstedt, Tolk und Twedt sowie dem Schulverband Auenwaldschule 
Böklund über den Einsatz und Finanzierung des Amtsbauhofes 
Südangeln  

VO/2019/1678 

9. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018 und 
Genehmigung der erheblichen über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018  

VO/2019/1708 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Bürgermeister 04622 189 227 
  0162 978 06 33 
 
Böklund, den 09.05.2019 
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10. Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe zum 
Neubau eines Buswartehäuschens im Ortsteil Grumby  

VO/2019/1692 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung einer Rutsche 
für den Spielplatz am Bürgerhaus  

(nichtöffentliche 
Anlage)     

12. Beratung und Beschlussfassung über die Errichtung einer 
Straßenlaterne am Scholderuper Weg im Ortsteil Grumby  

(nichtöffentliche 
Anlage)     

13. Beratung und Beschlussfassung über die Reinigung der Polsterstühle 
im Bürgerhaus Twedt  

(nichtöffentliche 
Anlagen)     

14. Beratung und Beschlussfassung über die Errichtung barrierefreier 
Bushaltestellen in den Ortsteilen Buschau (K 35) und Boholzau (K 46)  

VO/2019/1706 

15. Verschiedenes        

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil 

16. Grundstücksangelegenheiten  VO/2019/1703 

Öffentlicher Teil 

17. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse        

 
 
 
Herr Bürgermeister Alexander Schmidt 
Bürgermeister 
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Gemeinde Stolk 
Der Bürgermeister 
- Umweltausschuss - 

 

 
 

 
Gemeinde Stolk  * Postfach 11 52 * 24858 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Einladung  
 

zur Sitzung des Umweltausschusses der Gemeinde Stolk 
 
 

Sitzungstermin: Donnerstag, 16.05.2019, 19:30 Uhr 

Ort, Raum: Gaststätte "Zum Goldenen Stern", Hauptstraße 6, 24890 Stolk 

 
 

Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 

Tagesordnung  

      

2. Bericht des Ausschussvorsitzenden        

3. Einwohnerfragestunde        

4. Möglichkeiten zum Ankauf einer Umwelt-Ausgleichsfläche        

5. Gestaltung der Kreuzung Klappholzer Weg / Am Spielplatz        

6. Austausch über Windpark-Planung        

7. Renaturierung Lüngmoor - wie geht es weiter?        

8. Ideen / Vorschläge für 2019 (Pflege / Ausbau Spazierwege-Netz?, ...)        

9. Verschiedenes        

 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
gez. Stefan Rohweder 
Ausschussvorsitzender 
 
 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Bürgermeister 04623 588 
 Ausschussvorsitzender: 04603 964384 

 

 
 

Böklund, den 07.05.2019 
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Gemeinde Taarstedt 
Der Bürgermeister 
- Bau- und Wegeausschuss - 

 

 
 

 
Gemeinde Taarstedt  * Postfach 11 52 * 24858 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Einladung  
 

zur Sitzung des Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde Taarstedt 
 

Sitzungstermin: Montag, 20.05.2019, 19:30 Uhr 

Ort, Raum: Dorfgemeinschaftsraum, Hauptstraße 18, 24893 Taarstedt 

 
 

Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der Tagesordnung        

2. Einwohnerfragestunde        

3. Informationen zum Thema "Flächennutzungsplan für die Gemeinde Taarstedt" 
BE: Dipl.-Ing. Springer  

      

4. Bericht des Ausschussvorsitzenden        

5. Sachstandsbericht zum Breitbandausbau in der Gemeinde        

6. Beratung und Beschlussfassung zur Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Auring 
und Erneuerung der Leuchtelemente in der Mittelstraße  

      

7. Verschiedenes        

 
 
Johannes Witt 
Ausschussvorsitzender 
 
 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Bürgermeister 04622 189 40 50 

 Ausschussvors. 04622 25 76 

 
Böklund, den 06.05.2019 

Mitteilungsblatt   
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Gemeinde Brodersby-Goltoft 
Der Bürgermeister  
- Finanzausschuss - 

 
 

 
Gemeinde Brodersby-Goltoft ∙ Postfach 11 52 ∙ 24858 Böklund 
 

 Mitteilungsblatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einladung  
 
 

zur Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Brodersby-Goltoft 
 
 

Sitzungstermin: Dienstag, 21.05.2019, 19:30 Uhr 

Ort, Raum: Sitzungssaal der Amtsverwaltung, Toft 7, 24860 Böklund 

 
 
 
 

Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 

Tagesordnung  

      

2. Verpflichtung eines bürgerlichen Ausschussmitgliedes        

3. Bericht der Ausschussvorsitzenden        

4. Einwohnerfragestunde        

5. Prüfung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018 der 
Gemeinde Brodersby-Goltoft und Genehmigung der über-und 
außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen  

VO/2019/1705 

6. Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtrag 2019 
(Nachtragshaushaltsplan- u. satzung)  

VO/2019/1710 

7. Verschiedenes        

 
 
Mit freundlichem Gruß 
gez. Carmen Marxsen 
Ausschussvorsitzende 
 
 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Bürgermeister 04622 188 014 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
   Telefax 04623 78-400 
 

Böklund, den 09.05.2019 
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Gemeinde Nübel 
Der Bürgermeister 
- Finanzausschuss - 

 

 
 

 
Gemeinde Nübel * Postfach 11 52 * 24858 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einladung  

 
zur Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Nübel 

 

Sitzungstermin: Donnerstag, 23.05.2019, 08:00 Uhr 

Ort, Raum: Sitzungssaal der Amtsverwaltung, Toft 7, 24860 Böklund 

 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 
Tagesordnung  

      

2. Bericht der Ausschussvorsitzenden        

3. Einwohnerfragestunde        

4. Prüfung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018  VO/2019/1704 

5. Verschiedenes        

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Niederschlagung einer 
Forderung  

VO/2019/1707 

Öffentlicher Teil 

7. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse        

 
 
 
Anja Wetzel 
Ausschussvorsitzende 
 
 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Bürgermeister 04621 56 66 
 

 
Böklund, den 09.05.2019 
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